
 

1/4 

 
Vorlagenummer: 2026/177 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 
 
Radverkehrsrichtlinie Landkreis Lüneburg 2026: Verteilung der 

Haushaltsmittel zum 1. Stichtag 2026 
 
Federführung: Klimaschutz/ Kreisentwicklung/ Wirtschaft 
Produkte: 02 Kreisentwicklung / Wirtschaft / Klimaschutz 
 
 
Beratungsfolge 
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Mobilität (Beratung) 23.06.2026 Ö 
Kreisausschuss (Entscheidung) 24.08.2026 N 

 
Beschlussvorschlag: 
Die für die Umsetzung des Förderprogramms „Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs im 
Landkreis Lüneburg“ zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 2026 werden wie folgt 
verteilt:  
 
Antragsteller Maßnahme Gesamtkosten Beantragter 

Zuschuss 
Vorschlag 
Förderung LK 

Gemeinde 
Reppenstedt 
(Antrag aus 
2025) 

Fahrradverbindungsweg 
Lüneburger Landstraße 

2.500.00 EUR 750.000 EUR 250.000 EUR 
(Splittung auf 2 
Jahre 2025 und 
2026 

Gemeinde 
Radbruch 

Kofinanzierungsmittel 
RVF 3.0 

33.616,22 EUR 10.218,54 EUR 10.218,54 EUR 

Stadt Bleckede Querungshilfe 
Töpferdamm 

369.000 EUR 92.250 EUR 92.250 EUR 

Stadt Bleckede Kofinanzierungsmittel 
RVF 3.0 

146.000 EUR 21.975 EUR 21.975 EUR 

Gemeinde 
Reppenstedt 

Fahrradwegneubau 
Repp.- Dachtmissen 

1.033.096,12 EUR 77.482,22 EUR 25.827,41 EUR 

Gemeinde 
Scharnebeck 

Premiumroute 
Schulzentrum 

1.290.000 EUR 240.000 EUR 0 EUR 
(verschoben auf 
2027) 

Gemeinde 
Adendorf 

Radstation Adendorf  19.000 EUR 13.300 EUR 6.650 EUR 

Stadt 
Lüneburg 

Kofinanzierungsmittel 
RVF 3.0 

37.245,77 EUR 5.586,84 EUR 5.586,84 EUR 

  SUMME 710.812,60 EUR 412.507,79 EUR 
 
 
Sachverhalt: 
Folgende acht Anträge lagen fristgerecht zum 15.03.2026 der Kreisverwaltung vor:  
 
Nr. 1 
Die Gemeinde Reppenstedt hat bereits im Jahr 2025 einen Antrag auf Förderung für den 
Ausbau der Fahrradverbindung Lüneburger Landstraße gestellt. Der Antrag wurde am 
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03.04.2025 im Ausschuss für Mobilität diskutiert und eine Beschlussfassung für eine 
Splittung des Antrages auf zwei Jahre und die Kürzung der Gesamtförderung empfohlen. 
Der Kreisausschuss hat am 05.05.2025 dieses entsprechend beschlossen. In der Sitzung 
des Mobilitätsausschusses war eine Vertreterin der Gemeinde Reppenstedt anwesend- sie 
hat dem Vorschlag zur Kürzung und Splittung zugestimmt. (Vergl. Vorlage 2025/101).  
Alle Voraussetzungen des Förderprogramms werden erfüllt. 
 
Nr. 2 
Die Gemeinde Radbruch bittet um Unterstützung zur Kofinanzierung diverser 
Kleinmaßnahmen im Rahmen des Projektes Radverkehrsförderung 3.0. Alle 
Voraussetzungen des Förderprogramms werden erfüllt.  
 
Nr.3 
Die Stadt Bleckede plant im Bereich Töpferdamm die Aufweitung der Fahrbahn. Die Straße 
erhält so einen Fahrbahnteiler als Querungshilfe. Dies ermöglicht Radfahrenden die sichere 
Querung der L 219. Aktuell gibt es dort keine gesicherten Querungsmöglichkeiten.  
Alle Voraussetzungen des Förderprogramms werden erfüllt.  
 
Nr. 4 
Die Stadt Bleckede bittet um Unterstützung zur Kofinanzierung diverser Kleinmaßnahmen im 
Rahmen des Projektes Radverkehrsförderung 3.0. Alle Voraussetzungen des 
Förderprogramms werden erfüllt.  
 
Nr.5 
Die Gemeinde Reppenstedt bittet um Unterstützung für das Vorhaben Ausbau des 
Fahrradverbindungsweges zwischen Reppenstedt und dem Ortsteil Dachtmissen. Der 
bereits bestehende Weg soll in Wert gesetzt werden, d.h. es wird u.a. eine Verbreiterung auf 
2,50 Meter geplant. Alle Voraussetzungen des Förderprogramms werden erfüllt.  
 
Da das konkrete Vorhaben der Wegeverbreiterung keine Berücksichtigung bzw. Priorisierung 
im Radverkehrskonzept des Landkreises Lüneburg hat, wird eine Kürzung des Fördersatzes 
von 75% auf 25% vorgeschlagen.  
 
Nr. 6 
Die Gemeinde Scharnebeck plant den Neubau der Zuwegung Duvenbornsweg von der K 30 
zum Busbahnhof Schulzentrum Scharnebeck als Fahrradstraße. Alle Voraussetzungen des 
Förderprogramms werden erfüllt.  
 
Der Antrag der Gemeinde Scharnebeck wird von der Verwaltung unterstützt, da es sich um 
eine wichtige Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept des Landkreises handelt und wird 
daher für eine Förderung empfohlen.  
Es wird jedoch vorgeschlagen, die Förderung in das Jahr 2027 zu verschieben, da die 
Bautätigkeiten erst ab dem 01.01.2027 (bis zum 31.12.2028) geplant sind. Aufgrund des 
Beschlusses der Politik, die Förderzeiträume und Mittelabruffristen auf zwei Jahre zu 
begrenzen (vgl. Vorlage 2024/338), wäre das Projekt nicht innerhalb von zwei Jahren fertig 
geworden und hätte den Förderzeitraum damit überschritten.  
 
Nr. 7 
Die Gemeinde Adendorf strebt die testweise Ausweitung des StadtRad Systems durch den 
Betrieb von 1-2 temporären StadtRad Stationen an. Diese sollen im Bereich des neuen 
Bahnhaltepunktes und des Freibades errichtet werden. Darüber hinaus soll die Hauptstation 
am Rathausplatz erhalten bleiben. Alle Voraussetzungen des Förderprogramms werden 
erfüllt.  
Da keine weiteren externen Fördermittel beantragt wurden, wird eine Kürzung von 75% auf 
35% vorgeschlagen.  
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Nr. 8 
Die Hansestadt Lüneburg bittet um Unterstützung zur Kofinanzierung diverser 
Kleinmaßnahmen im Rahmen des Projektes Radverkehrsförderung 3.0.  
Alle Voraussetzungen des Förderprogramms werden erfüllt.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
a) für die Umsetzung der Maßnahmen: __412.507,79____________€ 

 

b) an Folgekosten:    ______________€ 

 

c) Haushaltsrechtlich gesichert: 

 

 

   im Haushaltsplan veranschlagt 

 

   durch überplanmäßige/außerplanmäßige Ausgabe 

 

   durch Mittelverschiebung im Budget 

   Begründung: 

 

   Sonstiges: 

 

d) mögliche Einnahmen: 

 wenn ja, umsatzsteuerliche Relevanz der Einnahmen: 

 

   ja 

 

   nein 

 

   klärungsbedürftig  

 
Klimacheck: 
Was für eine Klimawirkung hat das Vorhaben? 
 

 stark positive Klimawirkung 
 

 positive Klimawirkung 
 

 keine oder geringe Klimawirkung 
 

 negative Klimawirkung 
 

 stark negative Klimawirkung 
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Ergebnis des KlimaChecks (in Tabellenform) einfügen: 
 
 
Anlage/n 
1 - Antrag Radverkehr Gemeinde Adendorf 14.03.2026 (öffentlich) 

 
2 - 20251030_AntragAufZuwedung_FoerderungRadverkehr (öffentlich) 

 
3 - Antrag Radbruch RVF 3.0 (öffentlich) 

 
4 - Antrag Reppenstedt doc04407520260209105337 (öffentlich) 

 
5 - Foerderantrag_Neubau Zuwegung Duvenbornsweg_13-03-26 (öffentlich) 

 
6 - Antrag RVF 3.0 Bleckede (öffentlich) 

 
7 - Antrag L216 2025 Landkreis Lueneburg_unterzeichnet (öffentlich) 

 
8 - 1 2026-03-12 Foerderantrag gesamt (öffentlich) 

 
 
 
[Dokumentende] 
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Bitte ausgefüllt abgeben bei:

Landkreis Lüneburg
Fachdienst Kreisentwicklung/ Wirtschaft/ Klimaschutz
Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Lüneburg
Tel.: 041 31/ 26 1374
inga.masemann@landkreis-lueneburg.de

Antrag auf Zuwendungen aus der
Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs

für den Landkreis Lüneburg

Antragsdatum:

Informationen zum Antragsteller/ -in

Name

Anschrift:

Telefon: E-Mail:

Geplantes Vorhaben:

Projektkurzbeschreibung

1. Zeitraum (geplanter Beginn und Ende)
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01.05. bis 31.12.2026

04131/9809-42

thore.luetjohann@adendorf.de

Rathausplatz 14, 21365 Adendorf

Gemeinde Adendorf

14.03.2026

Erhaltung und Erweiterung des StadtRAD-Systems in der Gemeinde Adendorf



2

2. Ausgangslage und Projektbeschreibung

Beschreiben Sie kurz und eindeutig die Ausgangslage sowie die Maßnahmen die zur Förderung
beantragt werden (ggf. genauere Angaben als Anlage).

3. Kostenübersicht
(qualifizierte Kostenschätzung der einzelnen Maßnahmen als Anlage ggf. anfügen)

4. Finanzierung

Kosten gesamt:

Eigenanteil:

Anteil Dritter/ Fördermittel:

beantragter Anteil beim
Landkreis Lüneburg
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Für die Adendorfer*innen besteht bisher keine Möglichkeit innerorts Fahrten mit dem StadtRAD-System zu absolvieren. Die Darstellungen von Herrn Kipke im Adendorfer Ausschuss für Straßen, Verkehr und Grünflächen zeigten auf, dass von der Adendorfer Hauptstation aktuell vor allem Fahrten nach Lüneburg (Innenstadt, Filmpalast, Bahnhof) durchgeführt werden, während ein kleiner Teil der Fahrten in Adendorf beginnt und endet. 

Daher strebt die Gemeinde eine testweise Ausweitung des StadtRAD-Systems in Adendorf durch den Betrieb von ein bis zwei temporären StadtRAD-Stationen an. Diese sind für die Bereiche des Adendorfer Freibades und am neuen Bahnhaltepunkt vorgesehen, jeweils für die Freibadsaison 2026 (Mai bis September). Dadurch soll überprüft werden, ob sich relevante Querverkehre zwischen der Hauptstation am Adendorfer Rathausplatz ablesen lassen, die eine jährliche Fortsetzung während des Saisonbetriebs am Freibad und eine generelle Fortsetzung am Bahnhaltepunkt rechtfertigen würden. 

Gleichzeitig wird die Erhaltung der Hauptstation am Rathausplatz über die Förderung des Betriebs durch den Landkreis angestrebt, um die Grundlage für die Erweiterung und Überprüfung mittels temporärer Stationen zu gewährleisten

5.700 €

19.000 €

0 €

13.300 €

19.000 €
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Eigenmittel
Die Aufbringung des Eigenanteils ist sichergestellt.

Sind/ werden noch andere Förderanträge gestellt?

nein

ja, und zwar bei:

Ich beantrage einen Zuschuss in Höhe von                          EUR.

Beigefügte Projektanlagen:

       Erklärung Baulastträgerschaft

       Projektbeschreibung (inkl. KARTE)

       Gremienbeschluss

       Darstellung der Barrierefreiheit

       Finanzierungsplan

       Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung

Ich bestätige die Vollständigkeit und die Richtigkeit der in diesem Antrag gemachten Angaben.

Die Förderrichtlinie ist mir bekannt und der Zuschuss ist ausschließlich für den genannten
Förderzweck zu verwenden.

Eine Förderung nach der Richtlinie für Radverkehrsförderung setzt voraus, dass deren Ausgaben
weder von der Gemeinde noch von anderen öffentlichen Auftraggebern/- innen und -trägern getragen
oder anderweitig gedeckt werden können.

Mit der Einreichung des Antrags stimme ich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum
Zwecke des Erhaltes der Fördermittel zu.
Unter nachfolgendem Link können Sie sich über Ihre Rechte (z.B. Recht auf Auskunft nach Art. 15
DSGVO) und über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren:
https://www.landkreis-lueneburg.de/datenschutz/informationspflicht unter Fachdienst 02
Kreisentwicklung Wirtschaftsförderung.

_____________________________________
Datum, Unterschrift
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Bitte ausgefüllt abgeben bei:

Landkreis Lüneburg
Fachdienst Kreisentwicklung/ Wirtschaft/ Klimaschutz
Auf dem Michaeliskloster4, 21335 Lüneburg
Tel.: 041 31/26 1374
inga.masemann@landkreis-lueneburg.de

Antrag auf Zuwendungen aus der
Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs

für den Landkreis Lüneburg

Antragsdatum: 30.10.2025

Informationen zum Antragsteller/ -in

Name

Anschrift:

Telefon:

Hansestadt Lüneburg, Bereich Mobilität

Künkenrenken, Merve

Am Ochsenmarkt 1, 21335 Lüneburg

+4941313094549 | E-MaiI: | Merve.Kuenkenrenken@stadt.lueneburg.de

Geplantes Vorhaben:

Radverkehrsförderung 3.0

Projektkurzbeschreibung

1. Zeitraum (geplanter Beginn und Ende)
Geplante Umsetzung: November-Dezember 2025

2. Ausgangslage und Projektbeschreibung

Beschreiben Sie kurz und eindeutig die Ausgangslage sowie die Maßnahmen die zur Förderung bean-
tragt werden (ggf. genauere Angaben als Anlage).
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Bei der Radverkehrsförderung 3.0 handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen

der Leuphana Universität und dem Landkreis Lüneburg. Bei dem Projekt soll durch die

Beseitigung von Mikromängeln auf Alltagsstrecken die Infrastruktur für Radfahrende ver-

bessert werden. Die Mikromängel wurden vom Studierenden der Leuphana Universität er-

hoben und mitAnderungsvorschlägen eingebracht.

ID 100 210 - Bennigsenstraße

Die Straße wird als durchlässige Sackgasse beschildert, um die Netzdurchlässigkeit zu

erhöhen (bereits erledigt außerhalb RVF 3.0). Die Treppe am Ende der Bennigsenstraße

soll durch Rampen (für den Radverkehr) barrierefrei gestaltet werden. An den Kreuzungen

mit dem Wienebüttler Weg und der Dempwolfstraße befindet sich jeweils ein Pfosten auf

dem Verbindungsweg.

Geplante Ausführung

Folgende Arbeiten sind durchzuführen:

• Bestehende Treppe abbrechen

• Neue Treppe lautAusführungsplanung A1 einbauen:

Treppe mit Zwischenpodest, beidseitiger Handlauf, separate 2-spurige Treppen-

Rampe mit geringer Steigung.

• Nullabsenkung mit Sperrfeld in der Bennigsenstraße durchführen

• [Der Austausch von StVO-Z. 357 (Sackgasse) durch StVO-Z. 357-

3. Kostenübersicht
(qualifizierte Kostenschätzung der einzelnen Maßnähmen als Anlage ggf. anfügen)

Siehe Anhang

4. Finanzierung

Kosten gesamt:

Eigenanteil:

Anteil Dritter/ Fördermittel, Radver-
kehrsförderung 3.0:

37.245,77 €

7.449,15. €

29.796,62 €
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beantragter Anteil beim
Landkreis Lüneburg

5.586,87 €

Eigenmittel
Die Aufbringung des Eigenanteils ist sichergestellt.

Sind/ werden noch andere Förderanträge gestellt?

nein

ja, und zwar bei:

Ich beantrage einen Zuschuss in Höhe von 5.586,87 EUR:

Beigefügte Projektanlagen:

Erklärung Baulastträgerschaft

Projektbeschreibung (inkl. KARTE)

Gremienbeschluss

ll Darstellung der Barrierefreiheit

ll Finanzierungsplan

Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung

Ich bestätige die Vollständigkeit und die Richtigkeit der in diesem Antrag gemachten Angaben.

Die Förderrichtlinie ist mir bekannt und der Zuschuss ist ausschließlich für den genannten Förderzweck
zu verwenden.

Eine Förderung nach der Richtlinie für Radverkehrsförderung setzt voraus, dass deren Ausgaben weder
von der Gemeinde noch von anderen öffentlichen Auftraggebern/- innen und -trägem getragen oder
anderweitig gedeckt werden können.

Mit der Einreichung des Antrags stimme ich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwe-

cke des Erhaltes der Fördermittel zu.

Unter nachfolgendem Link können Sie sich über Ihre Rechte (z. B. Recht auf Auskunft nach Art. 15

DSGVO) und über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren:
https://www.landkreis-lueneburg.de/datenschutz/informationspflicht unter Fachdienst 02

KreisentwicklungWirtschaftsförderung.

,^1^-i/
30.10.2025, Merve Künkenrenken

Datum, Unterschrift
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Bitte ausgefüllt abgeben bei:

Landkreis Lüneburg
Fachdienst Kreisentwicklung/ Wirtschaft/ Klimaschutz
Auf dem Michaeliskloster 4, 21335 Luneburg
Tel.: 041 31/ 26 1374
inga.masemann@landkreis-lueneburg.de

Antrag auf Zuwendungen aus der
Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs

für den Landkreis Lüneburg

Antragsdaturn-

Informationen zum Antragsteller/ -in

Name

Anschrift:

J Q L _ _ _ _

--5t-Lryhmec-zzi,-

.2 LiLi 9 ___Rct_üte)ALU,______
I -Telefon: E-Mail:

_ _ _ _ _ _ 7-/ ,1

Geplantes Vorhaben:

'R. uzLet-.1.-h_e_f-v-ht ck_k_h..try-1Q CIA—LACk 2.-e.t.2-koLt.-baer2bez)-,

Projektkurzbeschreibung

1. Zeitraum (geplanter Beginn und Ende)

•  - . 202 (-1

1

Seite 11 von 67



2. Ausgangslage und Projektbeschreibung

Beschreiben Sie kurz und eindeutig die Ausgangslage sowie die Maßnahmen die zur Förderung
beantragt werden (ggf. genauere Angaben als Anlage).

?c, L
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/ (Po
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_ _ oL -

, 2„nt t ,  _ L o Lretgad
YP,-3T-2_zr1 ILe„,-frta.ot.

e4

3. Kostenübersicht
(qualifizierte Kostenschätzung der einzelnen Maßnahmen als Anlage ggf. anfügen)

4. Finanzierung

Kosten gesamt:

22-ü
Eigenanteil:

43 , 62/2/•,72 -C

Anteil Dritter/ Fördermittel:

beantragter Anteil beim
Landkreis Lüneburg

Q2-‚8)51/ - r-
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Eigenmittel
Die Aufbringung des Eigenanteils ist sichergestellt.

Sind/ werden noch andere Förderanträge gestellt?

n nein

n ja, und zwar bei:

lch beantrage einen Zuschuss in Höhe von

Beigefügte Projektanlagen:

n E• rklärung Baulastträgerschaft

Projektbeschreibung (inkl. KARTE)

rj G• remienbeschluss

n D• arstellung der Barrierefreiheit

n Finanzierungsplan

n Nachweis der gesicherten Gesamtfinanzierung

oL Err-

- ure=fez./„.„GLAKI a«,

EUR.

lch beStätige die Vollständigkeit und die Richtigkeit der in diesem Antrag gemachten Angaben.

Die Förderrichtlinie ist mir bekannt und der Zuschuss ist ausschließlich für den genannten
Förderzweck zu verwenden.

Eine Förderung nach der Richtlinie für Radverkehrsförderung setzt voraus, dass deren Ausgaben
weder von der Gemeinde noch von anderen öffentlichen Auftraggebern/- innen und -trägern getragen
oder anderweitig gedeckt werden können.

Mit der Einreichung des Antrags stimme ich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum
Zwecke des Erhaltes der Fördermittel zu.
Unter nachfolgendem Link können Sie sich über Ihre Rechte (z.B. Recht auf Auskunft nach Art. 15
DSGVO) und über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren:
https://www.landkreis-lueneburg.de/datenschutz/informationspflicht unter Fachdienst 02

Kreisentwicklung Wirtschaftsförderung.

,‚

9,,

Datum, Unterschiift

3
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1 100833

2 100832

3 101039,100834

4 100842

5 100828

6 100838,100839

7 100843

8 100830

9 100840,100829

10 M3185-M3186

11 M3184

Radbruch, 12.03.2026

Abrechnung RVF 3.0

Eigenanteil Gemeinde Radbruch

Heideweg (Heidewinkel a)

Heideweg (Heidewinkel b)

Heidlandsweg

Schmiedekoppel

Am Alten Schulgarten 6

Lührs Weg

Schnellenberger Weg

Bei den Eichen

Op n Donnerloh, Am Alten Schulgarten

Kehrwieder, Hans-Eidig-Weg

Schäfer-Ast-Schule

Gesamtkosten Eigenanteil beantragte Zuwendung

4.032,02 € 806,40 €
4.657,72 € 931,54 €
6.180,85 € 4.700,53 €
2.344,65 € 1.360,88 €
2.938,84 € 2.153,36 €
1.870,87 € 374,17 €
1.958,91 € 391,78 €
1.545,52 € 765,38 €
1.741,97 € 348,39 €
4.836,20 € 967,24 €
1.508,67 € 825,05 €

33,616,22 € 13.624,72 € 75%= 10.218,54 €
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' freundlichen Grüßen

\

e m\ r0

Hausanschrift Telefon
Lüneburger Straße 2 0 58 52 / 977-0
21354 Bleckede

www.bleckede.de

STADT BLECKEDE
Der Bürgermeister

Stadt Bleckede Postfach 110 21352 Bleckede

Landkreis Lüneburg
FD Kreisentwicklung/Wirtschaft/Klimaschutz
z. Hd. Frau Masemann
Auf dem Michaeliskloster 4

21335 Lüneburg

Fachbereichsleitung Finanzwesen
Ihr Ansprechpartner
Frau Ostermann
Unser Aktenzeichen

11/66 13 17

Tel: 0 58 52 / 977 - 30

Mail: pia.ostermann@bleckede.de

Fax: 0 58 52 / 977 - 99

Bleckede, den 18.11.2025

Antrag auf Mittel aus der Radverkehrsrichtlinie des Landkreises Lüneburg
hier: Abschließender Eigenanteil aus der Radverkehrsförderung 3.0 (RVF 3.0)

Sehr geehrte Frau Masemann,

nachdem der Eigenanteil des bisherigen Umsetzung der RVF 3.0 in unserem Stadtgebiet aus
Mitteln der Radverkehrsrichtlinie bereits gefördert wurde, beantrage ich hiermit die Förderung
des Eigenanteils des abschließenden Bauabschnitts.

In diesem letzten Abschnitt sollen insgesamt sieben Maßnahmen umgesetzt werden. Diese
Maßnahmen umfassen ein Gesamtvolumen von rund 146.600 EUR. Aus der RVF 3.0 erwartet
die Stadt Bleckede eine Förderung des Vorhabens in Höhe von 80 Prozent, dies entspricht rund
117.300 EUR. Der Eigenanteil der Stadt Bleckede beläuft sich auf 29.300 EUR.

Beantragt wird die 75-prozentige Förderung des vorgenannten Eigenanteils der Stadt mit einer
Fördersumme in Höhe von 21.975 EUR. Zudem erbitte ich die Genehmigung des vorzeitigen
Maßnahmenbeginns.

Die ausführlichen Maßnahmenbeschreibungen nebst Kostenschätzung liegen diesem Antrag
als Anlage bei. Ebenfalls sind diesem Schreiben zwei bisher bereits ausgestellte
Förderbescheide der RVF 3.0. Die übrigen Bescheide werden nach Erhalt nachgereicht.

Für Rückfragen stehe ich gem zur Verfügung.

Sprechzelten
Mo 8.00 - 12.00 Uhr
Di 13.00 - 18.00 Uhr
Mi, Do, Fr 8.00 - 12.00 Uhr

Bankverbindungen
Sparkasse Lüneburg 6000103 (BLZ 240 501 10)
NOLADE21LBG 0E34 2405 0110 0006 0001 03
VB Lüneburger Heide eG 10068401 (BLZ 240 603 00)
GENODEF1NBU DE30 2406 0300 0010 0684 01
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Gemeinde 
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Gemeinde Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, 21389 Reppenstedt 

Landkreis Lüneburg 
Frau Inga Masemann 
Auf dem Michaeliskloster 4 
21339 Lüneburg 

Aktenzeichen: 
 

Auskunft erteilt: 
 

: 
E-Mail: 
 

Telefax (Zentrale): 
E-Mail (Zentrale): 
E-Postbrief: 
Internet: 
 

Öffnungszeiten: 
außerdem: 
 

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom: 

68 
 

Frau Harms 
 

04131 6727-274 
Sabrina.Harms@gellersen.de 
 

04131 6727-905 
Rathaus@reppenstedt.de 
Rathaus@gellersen.epost.de 
https:\\www.reppenstedt.de 

 

Mo. bis Fr. 8:00 - 12:00 Uhr 
Do. 14:00 - 18:00 Uhr 
 

      

      

 
Reppenstedt, 20.12.2024 

 
 
Antrag auf Förderrichtlinie Radverkehr des Landkreises Lüneburg 
Hier: Lüneburger Landstraße, Reppenstedt 
 
 
Sehr geehrte Frau Masemann, 
 
bezugnehmend auf die Richtlinie zur Förderung des Radverkehrs im Landkreis Lüneburg bean-
tragt die Gemeinde Reppenstedt hiermit Fördermittel für den Ausbau des Fahrradverbindungs-
weges „Lüneburger Landstraße“. Gleichzeitig wird der vorzeitige Maßnahmenbeginn beantragt. 
Die genaue Radwegeverbindung ist in der Anlage dargestellt. 
 
Es ist angedacht, den klimafreundlichen Radverkehr aufzuwerten, zu verbessern, zu steigern 
und eine sichere Verbindung herzustellen. Hierfür wird auch jeweils ein komplett neuer Radweg 
auf der südöstlichen und südwestlichen Seite der Landesstraße geschaffen. 
 
Damit einhergehend werden eine Verbreiterung der Wegeführung, das Entkoppeln des Radwe-
ges von der Straße sowie ein hierfür notwendiger Flächenerwerb erfolgen.  
 
Die Aufstellung der Gesamtkosten für diese Maßnahme finden Sie in der Anlage. Es wurde eine 
Förderung in Höhe von 90 % beim Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Ver-
kehr und Digitalisierung beantragt. Hier kam jetzt die telefonische Zusage über eine Förder-
summe in Höhe von ca. 2.500.000,00 €. Demnach bleibt ein Eigenanteil in Höhe von rund 
1.000.000,00 €. 
 
Diese Strecke ist eine stark frequentierte Pendlerroute, die im regionalem Radverkehrsnetz des 
als Route 1. Ordnung und somit als Hauptroute eingestuft wurde. Der Radweg entlang der L216 
ist von großer Bedeutung für die Gemeinde Reppenstedt und die umliegende Region. Er trägt 
wesentlich zur Verkehrssicherheit, insbesondere für Radfahrer, bei und ist ein wichtiger Schritt 
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in Richtung einer nachhaltigen Mobilitätsstrategie. Die Investition in den Radwegausbau fördert 
nicht nur den Umwelt- und Klimaschutz, sondern erhöht auch die Attraktivität der Region als 
Wohn- und Wirtschaftsstandort. Aus diesem Grund beantragt die Gemeinde Reppenstedt eine 
ergänzende Förderung bis zum Höchstfördersatz von 75 %. 
 
Bei Fragen oder fehlenden Unterlagen zu diesem Antrag sprechen Sie uns gerne an. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
In Vertretung 
 

 
Harms 
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